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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Registereintrags

Helmholtz Zentrum München

Aktuell seit 06.03.2024 10:57:51

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Angaben teilweise verweigert

Registernummer: R001585

Ersteintrag: 25.02.2022

Letzte Änderung: 06.03.2024

Jährliche Aktualisierung: 27.02.2023

Tätigkeitskategorie: Wissenschaft, Denkfabrik, 

Forschungseinrichtung oder Hochschule 

(GL2022)

Kontaktdaten: Adresse:

 Ingolstädter Landstraße 1

 85764 Neuherberg

Deutschland

Telefonnummer: +498931872103

E-Mail-Adressen:

ceo@helmholtz-munich.de

Webseiten:

www.helmholtz-munich.de/helmholtz-zentrum-

muenchen

http://www.helmholtz-munich.de/helmholtz-zentrum-muenchen
http://www.helmholtz-munich.de/helmholtz-zentrum-muenchen
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1.  

2.  

Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:
Angabe verweigert

Begründung der Verweigerung der Angaben:

Die Verweigerung der Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 6-7 LobbyRG erfolgt aus mehreren Erwägungen, 

die überwiegend auf dem Verständnis beruhen, dass die hier eingetragene Forschungseinrichtung 

nicht von Sinn und Zweck des LobbyRG erfasst ist. Die trotzdem vorliegende Eintragungspflicht 

führt zu einem sachfremden Ergebnis. 

Das Helmholtz Zentrum München als juristische Person des Privatrechts unterscheidet sich, 

abgesehen von der Rechtsform, nicht von anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

mit überwiegender Beteiligung des Bundes, die als juristische Person des öffentlichen Rechts 

organisiert und damit von der Eintragungspflicht ausgenommen sind. Sämtliche dieser 

Forschungseinrichtungen verfolgen langfristige Forschungs- und Bildungsziele des Staates und der 

Gesellschaft, haben im Rahmen ihrer Forschungsausrichtung inhaltlich vergleichbare Aufgaben 

und unterliegen den gleichen Vorgaben. Die im Handbuch zum Lobbyregister ausgeführte 

Anknüpfung des Ausnahmetatbestands § 2 Abs. 2 Nr. 6 LobbyRG allein an die Rechtsform ist nicht 

nachvollziehbar.

Die Eintragung im Lobbyregister ist zudem wegen der Gemeinnützigkeit des Helmholtz Zentrum 

München nicht zweckmäßig. Das Helmholtz Zentrum München ist als Mitglied des Helmholtz-

Gemeinschaft Deutscher Forschungseinrichtungen e.V. grundfinanziert und verwendet die von 

öffentlichen Zuwendungsgebern zur Verfügung gestellten Mittel nicht für eigene wirtschaftliche 

Interessen, sondern gemäß dem in der Satzung festgelegten Gesellschaftszweck für die Interessen 

der Allgemeinheit. Das Helmholtz Zentrum München verfolgt auch im Rahmen einer 

Kontaktaufnahme mit Adressaten i.S.d. LobbyRG, insbesondere mit den im Betreuungsreferat 

tätigen Personen und den in das Aufsichtsgremium entsandten Bediensteten des Bundes 

unabhängig von deren Einordnung in der Hierarchie lediglich die satzungsmäßigen Zwecke und 

stellt sich der Rechtsaufsicht durch das Ministerium.

Die sorgfältige Aufarbeitung der Angaben zu § 3 Abs. 1 Nr. 6-7 LobbyRG kann nur mit einem 

erheblichen Ressourcenaufwand erbracht werden. Die Nutzung der für die Zusammenstellung und 

Aktualisierung dieser Angaben benötigten Ressourcen würde die vom Zuwendungsgeber zur 

Finanzierung unserer eigentlichen Aufgabe, der Forschung, überlassenen öffentlichen Mittel 

binden und damit letztendlich verknappen.

Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung:
21 bis 30

Vertretungsberechtigte Person(en):

Prof. Dr. Dr. h.c. Matthias Tschöp 
Funktion: Wissenschaftlicher Geschäftsführer

Telefonnummer: +498931872103

E-Mail-Adressen:

ceo@helmholtz-munich.de
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

1.  

2.  

Dr.  Michael Frieser 
Funktion: Administrativer Geschäftsführer

Telefonnummer: +4989318748888

E-Mail-Adressen:

michael.frieser@helmholtz-munich.de

Beschäftigte, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (13):
Dr. Dietmar  Köhl 

Prof. Dr. Stephan Herzig 

Dr.  Andrea  Oepen 

Prof. Dr. Annette Peters 

Prof. Dr. Michael Sattler 

Prof. Dr. Carsten Schmidt-Weber 

Anna Seidinger 

Prof. Dr. Fabian Theis 

Prof. Dr. Eleftheria Zeggini 

Prof. Dr. Annette Ziegler 

Prof. Dr. Dr. h.c. Erika  von Mutius 

Dr. Tobias Schafmeier  

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Hrabě de Angelis 

Mitgliedschaften (2):
Wirtschaftsbeirat Bayern

Helmholtz Gemeinschaft

Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und 
Vorhabenbereiche

Interessen- und Vorhabenbereiche (4):
Gesundheitsförderung; Gesundheitsversorgung; Sonstiges im Bereich "Umwelt"; Wissenschaft, 

Forschung und Technologie

Die Interessenvertretung wird selbst betrieben

Beschreibung der Tätigkeit:
Das Helmholtz Zentrum München ist das Deutsche Forschungszentrum für Gesundheit und 

Umwelt. Die Mitarbeitenden erforschen das Entstehen von Volkskrankheiten im Kontext von 

Umweltfaktoren, Lebensstil und individueller genetischer Disposition und entwickeln neue 
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Ansätze für Prävention, Diagnose und Therapie. Besonderen Fokus legt das Zentrum auf die 

Erforschung des Diabetes mellitus, Allergien und chronischer Lungenerkrankungen.

Auftraggeberinnen und Auftraggeber (0)

Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand

Angabe verweigert

Begründung der Verweigerung der Angaben:
Die Verweigerung der Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 6-7 LobbyRG erfolgt aus mehreren Erwägungen, 

die überwiegend auf dem Verständnis beruhen, dass die hier eingetragene Forschungseinrichtung 

nicht von Sinn und Zweck des LobbyRG erfasst ist. Die trotzdem vorliegende Eintragungspflicht 

führt zu einem sachfremden Ergebnis. Das Helmholtz Zentrum München als juristische Person des 

Privatrechts unterscheidet sich, abgesehen von der Rechtsform, nicht von anderen 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit überwiegender Beteiligung des Bundes, die als 

juristische Person des öffentlichen Rechts organisiert und damit von der Eintragungspflicht 

ausgenommen sind. Sämtliche dieser Forschungseinrichtungen verfolgen langfristige Forschungs- 

und Bildungsziele des Staates und der Gesellschaft, haben im Rahmen ihrer 

Forschungsausrichtung inhaltlich vergleichbare Aufgaben und unterliegen den gleichen Vorgaben. 

Die im Handbuch zum Lobbyregister ausgeführte Anknüpfung des Ausnahmetatbestands § 2 Abs. 

2 Nr. 6 LobbyRG allein an die Rechtsform ist nicht nachvollziehbar. Die Eintragung im 

Lobbyregister ist zudem wegen der Gemeinnützigkeit des Helmholtz Zentrum München nicht 

zweckmäßig. Das Helmholtz Zentrum München ist als Mitglied des Helmholtz-Gemeinschaft 

Deutscher Forschungseinrichtungen e.V. grundfinanziert und verwendet die von öffentlichen 

Zuwendungsgebern zur Verfügung gestellten Mittel nicht für eigene wirtschaftliche Interessen, 

sondern gemäß dem in der Satzung festgelegten Gesellschaftszweck für die Interessen der 

Allgemeinheit. Das Helmholtz Zentrum München verfolgt auch im Rahmen einer 

Kontaktaufnahme mit Adressaten i.S.d. LobbyRG, insbesondere mit den im Betreuungsreferat 

tätigen Personen und den in das Aufsichtsgremium entsandten Bediensteten des Bundes 

unabhängig von deren Einordnung in der Hierarchie lediglich die satzungsmäßigen Zwecke und 

stellt sich der Rechtsaufsicht durch das Ministerium. Die sorgfältige Aufarbeitung der Angaben zu 

§ 3 Abs. 1 Nr. 6-7 LobbyRG kann nur mit einem erheblichen Ressourcenaufwand erbracht werden. 

Die Nutzung der für die Zusammenstellung und Aktualisierung dieser Angaben benötigten 

Ressourcen würde die vom Zuwendungsgeber zur Finanzierung unserer eigentlichen Aufgabe, der 

Forschung, überlassenen öffentlichen Mittel binden und damit letztendlich verknappen.

Schenkungen Dritter

Angabe verweigert
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Begründung der Verweigerung der Angaben:
Die Verweigerung der Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 6-7 LobbyRG erfolgt aus mehreren Erwägungen, 

die überwiegend auf dem Verständnis beruhen, dass die hier eingetragene Forschungseinrichtung 

nicht von Sinn und Zweck des LobbyRG erfasst ist. Die trotzdem vorliegende Eintragungspflicht 

führt zu einem sachfremden Ergebnis. Das Helmholtz Zentrum München als juristische Person des 

Privatrechts unterscheidet sich, abgesehen von der Rechtsform, nicht von anderen 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit überwiegender Beteiligung des Bundes, die als 

juristische Person des öffentlichen Rechts organisiert und damit von der Eintragungspflicht 

ausgenommen sind. Sämtliche dieser Forschungseinrichtungen verfolgen langfristige Forschungs- 

und Bildungsziele des Staates und der Gesellschaft, haben im Rahmen ihrer 

Forschungsausrichtung inhaltlich vergleichbare Aufgaben und unterliegen den gleichen Vorgaben. 

Die im Handbuch zum Lobbyregister ausgeführte Anknüpfung des Ausnahmetatbestands § 2 Abs. 

2 Nr. 6 LobbyRG allein an die Rechtsform ist nicht nachvollziehbar. Die Eintragung im 

Lobbyregister ist zudem wegen der Gemeinnützigkeit des Helmholtz Zentrum München nicht 

zweckmäßig. Das Helmholtz Zentrum München ist als Mitglied des Helmholtz-Gemeinschaft 

Deutscher Forschungseinrichtungen e.V. grundfinanziert und verwendet die von öffentlichen 

Zuwendungsgebern zur Verfügung gestellten Mittel nicht für eigene wirtschaftliche Interessen, 

sondern gemäß dem in der Satzung festgelegten Gesellschaftszweck für die Interessen der 

Allgemeinheit. Das Helmholtz Zentrum München verfolgt auch im Rahmen einer 

Kontaktaufnahme mit Adressaten i.S.d. LobbyRG, insbesondere mit den im Betreuungsreferat 

tätigen Personen und den in das Aufsichtsgremium entsandten Bediensteten des Bundes 

unabhängig von deren Einordnung in der Hierarchie lediglich die satzungsmäßigen Zwecke und 

stellt sich der Rechtsaufsicht durch das Ministerium. Die sorgfältige Aufarbeitung der Angaben zu 

§ 3 Abs. 1 Nr. 6-7 LobbyRG kann nur mit einem erheblichen Ressourcenaufwand erbracht werden. 

Die Nutzung der für die Zusammenstellung und Aktualisierung dieser Angaben benötigten 

Ressourcen würde die vom Zuwendungsgeber zur Finanzierung unserer eigentlichen Aufgabe, der 

Forschung, überlassenen öffentlichen Mittel binden und damit letztendlich verknappen.

Jahresabschlüsse/Rechenschaftsberichte

Es bestehen handelsrechtliche Offenlegungspflichten:
Ja

Jahresabschluss/Rechenschaftsbericht liegt vor:
Ja

Ort der Veröffentlichung:

www.bundesanzeiger.de

http://www.bundesanzeiger.de
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